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Bewilligung für die Anbringung von Weihnachtsbeleuchtung an Bäumen 

Dem Gesuchsteller wird befristet gemäss Bewilligungszeitraum gestattet, unter Einhaltung der 
Auflagen der Allmendverwaltung und der Stadtgärtnerei Weihnachtsbeleuchtung an folgenden 
Bäumen anzubringen: 

Baumstandort / Adresse 

Baumnummer (gem. Baumkataster BS) 

Anzahl Bäume 

Bewilligungszeitraum 

Allgemeine Auflagen 

- Es gelten die Bestimmungen der Allmendverwaltung im Merkblatt „Weihnachtsdekorationen im öf- 
fentlichen Raum“. 

- Die Vorgaben der Stadtgärtnerei im Merkblatt „Installationen an Bäumen“ sind umzusetzen, sofern 
die speziellen Auflagen für Weihnachtsbeleuchtung an Bäumen keine anderen Weisungen enthal- 
ten. 

Spezielle Auflagen für Weihnachtsbeleuchtung 

- Es dürfen ausschliesslich Lichtquellen verwendet werden, die keine Wärme abstrahlen. 
- Das Abbrechen sowie jegliches anderweitige Entfernen von Ästen sind verboten. 
- Bei der Montage, Fixierung und Demontage des Beleuchtungsmaterials sind Reibung und Druck 

auf der Rinde durch geeignete Schutzmassnahmen zu vermeiden. Verboten ist das Anbringen mit 
Nägeln und Schrauben. 

- Der Wurzelbereich von Bäumen darf nicht befahren werden. Bei der Installation sind Aufschürfun- 
gen und Quetschungen von Wurzelanläufen zu vermeiden. 

- Weihnachtsbeleuchtung an Bäumen muss zwischen 24 Uhr und 6 Uhr ausgeschaltet werden. 
- Nach Ablauf des Bewilligungszeitraumes muss sämtliches Material demontiert sein. Gegebenen- 

falls muss der Bewilligungsinhaber auf Anweisung der Stadtgärtnerei auch zwischenzeitlich eine 
Demontage vornehmen, falls Baumpflegemassnahmen dies erfordern. 

- Allfälliger Aufwand der Stadtgärtnerei sowie Schäden an den Bäumen werden in Rechnung ge- 
stellt. Schäden führen zur Entfernung der Weihnachtsbeleuchtung zu Lasten des Gesuchstellers. 
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